
 

 

 

 
 

Heraeus Richtlinie zu Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz  

Wir sind der Implementierung und Sicherstellung des Umweltbewusstseins, der Einhaltung aller Vorschriften und der 
Gewährleistung höchster Standards in allen Bereichen des Umweltschutzes und der Arbeitssicherheit verpflichtet. Darüber 
hinaus sind wir uns unserer moralischen und gesetzlichen Verpflichtung zur Sicherstellung einer ökologischen 
Nachhaltigkeit und eines gesunden und sicheren Arbeitsplatzes für alle Heraeus Mitarbeiter sowie für die im Auftrag des 
Unternehmens tätigen Mitarbeiter wie auch für unsere Nachbarn und die Gesellschaft bewusst. 

Diese Heraeus Richtlinie Umweltpolitik definiert den Rahmen des Umwelt‐Managementsystems und ist für alle 
Mitarbeiter verbindlich. Wir erwarten, dass auch unsere Vertragspartner und Lieferanten die Hauptgrundsätze dieser 
Richtlinie beachten. Wir werden diese Richtlinie implementieren und ihre Umsetzung sicherstellen und unsere 
Mitarbeiter, Lieferanten, Kunden und die Öffentlichkeit darüber informieren. 

Als weltweit tätiges Edelmetall‐ und Technologieunternehmen, das sich seit mehr als 155 Jahren in Familienbesitz 
befindet, bekennt sich Heraeus zu den folgenden Grundsätzen: 

• Wir werden umweltverträgliche Verfahren und Technologien, die in Einklang mit unseren Überzeugungen und 
Werten stehen, in sämtliche Prozesse der Entwicklung, Herstellung, Nutzung und Verwertung oder Beseitigung 
unserer Produkte integrieren und kontinuierlich verbessern. Damit wollen wir unserer besonderen Verpflichtung 
für die Verwirklichung der folgenden Ziele Ausdruck verleihen: 

o Erhalt von Ressourcen, Minimierung der Umweltbelastung, Wiederverwendung oder Verwertung von 
Produkten und Nebenprodukten sowie die Festlegung von umweltverträglichen Materialien und 
Verfahren in allen Produktionsstufen, sofern dies praktisch durchführbar und angemessen ist; 

o Sicherstellung eines positiven Umweltimages und der gesellschaftlichen Akzeptanz unserer 
unternehmerischen Tätigkeiten; 

o Durchführung unserer Geschäftstätigkeit mit dem Ziel einer ständigen Verbesserung unseres Umwelt‐
Managementsystems und damit unserer ökologischen Leistung; 

o Ergreifen aller praktisch realisierbaren Maßnahmen, um vorhersehbare Gefährdungen zu erkennen und 
sie nach Möglichkeit zu beseitigen. Wenn bestehende Risiken nicht ausgeschaltet werden können, 
werden ihre möglichen Auswirkungen bewertet. Durch die Umsetzung und Sicherstellung geeigneter 
Kontrollmechanismen werden diese Gefährdungen reduziert; 

o Bereitstellung von Informationen, Anleitungen und Schulungen, um Mitarbeiter und Vertragspartner dazu 
zu befähigen, dass sie ihrer Verantwortung für die Einhaltung dieser Richtlinie gerecht werden können. 

• Wir werden uns konsequent dafür einsetzen, alle Mitarbeiter, die weltweiten Standorte, unsere Lieferanten und 
unsere Kunden bei der Minimierung eventuell nachteiliger Auswirkungen unserer Tätigkeiten zu unterstützen. 

• Wir werden alle anwendbaren Umwelt‐ und Arbeitsschutzbestimmungen und alle vom Unternehmen 
eingegangenen Selbstverpflichtungen anwenden und diese jederzeit beachten. 

• Wir verpflichten uns, Umweltschutzziele und ‐vorgaben festzulegen und zu überprüfen, unsere Leistung zu 
messen und ausreichende Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die effektive Implementierung des Umwelt‐
Managementsystems zu gewährleisten. 
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